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Die bayrische Katastralvermessu.ng lenkfe erklärlicher"reise die ·Aufmerk-· samkeit der meisten Staaten ·auf sich und nahm in mancher Bezieh�ng auch Ein
fluß auf die geometrischen · Landesaufnahmen de�selben. Selbst "frank�eich, das an fänglich Bayern ·das V?rbi'ld gegehen hatte, hoi"te �m Jah.re. 1 �) 6  dur�h den 1 �rafen 1 a G a r d � Inforrnat.ionen über äie Parzellarvermess�mg . .  ein und auch 1 
Osterreich setzte sich mit  Bayern in  · Verbindung : Oberst F a  I I  o n ,  Mitglied der 

'i �· k. Grundsteuerreguliertings-Hofkommission, informierte siCh eingehend über · .j as bayrische GrundsteuerdefiQitivurn tind i m- )ahre i 836 wurde·n sämtliche Ge- . f setze, Instruktionen und Übersichten bezüglich der definitiven Grund- u�d Häuser-
steuer requiriert. 

. . . . -
. 

Die Katasterarbeiten Bayerns erfuhren unter ande�rn auch noch in  Englarid) 
· Rußland, Spanien u'nd Br-asil ien eine entsprechende Würdigung. und die günstigste 

Beurt ·1 · e1 ung. (Fortsetzu�g folgt.) 

Über · die Umschreibung · von „ Ein lagen _ öffe ntlicher 
BOcfler. 

(Verordnung des Justizministeriums vorn 22. Jänner 1.913.) , 
Um die Übersichtlichkeit der öffentlichen Ilücher aufrecht·'ZU �rhalten od�r ' ' . ·. 

wiederherzustellen und 1ill'l Ersparung von Zeit und · Arbeit findet - das Justiz- · . .  · · !· � 1 
ministe'rium folgendes anzuordnen : · · ·  - · ' · : · - · ":. · · ' .  , 

1 . Die Einlage eines öffentlichen Buches (Gru�dbu'ch, ·.Landtafel , 'Ei�e,nb��·a: · . · '.' , · �: buch, Bergbuch, Naphtabuch) kann umgeschrieben werderi, ·wenn . si� · durcli. die „ 
Fortsetzung in  Ergänzungsbänden oder wegen . der großen Anzahl gelÖ!Jchter Ein.-t . ' ' . . ' ' ragungen unübersichtlich geworden ist. 

Die Eintragungen in der alten Einlage bleiben auch nach �er µmschrei�ung 
wirksam. Die Umschreibung soll nur die Benützung des öffentlichen �uclies 'er� 
leichtern .  

· · · 
2. Die Umschreibung darf nur auf schriftliche Anord.ilung des · Geri�Jitsvor.: 

s
.
tehers vorgenommen werden , die im Umschreibungsvorrnerk (funkt' 7) ' ersicJlt

l ich z u  machen ist .  
· - - ., · 

In ·der Regel soll eine Einlage außer dem FaIJe der Fo·rtse'tzung .in mehrerep 
Ergänzungsbänden nur urnaeschrieben we1 den wenn das Gutsbestand: ·oder das 
'Eigei:itumsblatt mindestens h25 das Lastenblat; mindestens 100 Eintragungen ·ent· 
hält, _ von dene'n höchstens ei� Zehntel ' noch aufrecht besteht. Es- kann sow()hl , 
�ie ganze Einlage als auch nur ein einzelnes Blatt (Gutsbeständ-1 Eig'entums
oder Lastenblatt) umgeschrieben werden. Müssen- jedoch zwei ·B�ätter umgeschrieben 
werden, so ist- die gan1e Einlage umzuschreiben. Sind in �inern Band�- -:alle ·.E�p! · 
·lagen bis auf einige wenige umgeschrieben worden, so kö.nnen auch diese um� . 
geschrieben werden·. Der außer Gebrauch gesetite Band ist mit den · alten Büi:h�rr 
a11fzubewahren. . . · · . ' -
haf 

3· .
Wenn in de� umzuschreibenden Einlage Pfarldr�ch�e - für 'dle F�:.

d�'1?1���n 
t:_� , v on de.neo __ anzunehmen ist, daß sie berei ts bencht1gt oder ver;ahrl srnä! 
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hat das Gericht vo r der Umschr�ibung die Löschung solcher Pfandrechte anzu

regen. Veränderungen in den Gutsbestands- und Eigentumsverhältnissen, von denen 

das G ericht (beispielsweise durch Anmeldungsbogen) Kenntnis erlangte, sind nach 

Tunlichkeit vor der Umschreibung in der alten Einlage durchzuführen. 

4-. Bei der Umschreibung sind die noch aufrecht bestehenden Eintragungen • 
unter ihren bisherigen Postzahlen wortgetreu zu übertragen. Gelöschte oder 

gegenstandslos gewordene Eintragungen sind nur insoweit zu übertragen, als es 

zum Verständnisse noch gültiger Eintragungen erforderlich ist. · 
5 .  In die erste Abteilung des Gutsbestandblattes der n euen Einlage sind 

nur di e Parzellen einzutragen, die zur Zeit der U mschreibung noch einen ··Bestand

teil der Einlage bilden. Eintragungen , die n ur die Zuschreibung oder Abschrei- · 
bung von Parzellen oder Parzellenteilen betreffen , sind in die zweite Abteilun g  

des Gutsbestandblattes nicht zu übertragen. 

6. Sind Miteigentumsrechte in das Alleineigentum eines der Miteigentümer 
übergegangen , so sind sowohl die Eintragungen der Miteigentümer als auch des 
späteren Alleineigentümers z u  übertragen. 

7 .  Bei Änderungen in der Person des Pfandgläubigers sin d auch die Ein
tragungen aller Zwischen berechtigten zu übertragen, solange die ursprüngliche 
Hypothek w enigstens teilweise noch besteht. 

8. Sind Eintragungen rechtskräft ig gelöscht, so ist die gelöschte Eintragun g  
und die Eintragung der Löschung nicht z u  übertragen , sondern es ist a n  Stelle 

der Eintragung n ebst der Postzahl nur das Wort c Gelöscht » , an Stelle der Ein
tragung der Löschung das Wort c Löschung» zu setzen. Mehrere aufeinander

folgende Postzahlen können hiebei z usamm engefaßt werden , z um Beispiel « Post

zahl 2 l bis 36 Gelöscht und Löschun gen , .  
9. _ _!!ie  neue Einlage behält ihre ursp rüngliche Einlagezahl .  Die Postzahlen 

der Eintragungen in die neue Einlage haben sich ohne Unterbrechun g an die 
letzte 

_
Postzahl der alten Einlage anzuschließen. 
1 0. Die n eue Einlage ist mit der ursprünglichen Einlage genau zu ver

gleichen. Nach Feststellun g  der Übereinstimmung sin d im Anschlusse an die 
letzte übertragene Eintragung in jedem Blatte der n euen Einlage (Gutsbestand-, 
Eigentums- und Lasten blatt) über die ganze Breite der Seite zwei schwarze Quer- · 
striche zu ziehen. Zwischen diese Q uerstriche hat der Grundbuchsführer den 
Vermerk zu setzen : "Am . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  . · . aus Band 

. . . . . Seite . . . . bis . . . . dieses Gr.undbuches umgeschrieben , und i hn 
zum Beweise der Richtigkeit der Ü bertragung z u  unterfertigen. · 

In gleicher Weise ist in der alten Einlage jedes umgeschriebene Blatt ab· 
zuschließ_en. (Am . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  . . in Band . . . . Seite 

. . . . bis . . . . dieses Grundbuches umgeschrieben.) . 

Am oberen Rande der ersten Seite der alten Einlage ist in auffälliger 
Schrift z u  vermerken : « Umgeschrieben in Band . . . . . Seite . . . . , . 

In den Registern und Ü bersichtsblättern, in denen die Seite verzeichnet 
i.�t, auf der eine Einlage vorkommt, ist die durch die Umschreibung eingetretene 
Anderung ersichtlich z u  machen. 

„ __ 4'(.. 
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. . 1 1 . Üb�r die Umschreibung von Einlagen ist ein · Umschreibungsvörmcrk 
mit. folgenden Spaltenüberschriften zu führen- : 

a) Bezeichnung der Einlage und des B}��tes, das· umschrieben wird ; 
b) Tag der Anordnung der Umschreibung und Unterschrift des Gerichts-

vorstehers · 
' ) 

c) Name des Beamten , der die Umschreibung vorgenommen hat ; 
d) Tag der Vergleichung mit der alten Einlage und Unterschrift des Grund

buchsführers · 
' 

e)' Bemerkungen. 
Bei Amtsvisitationen ist die Umschreibung von Einlagen an der Hand des 

Umschreibungsvormerkes zu prüfen und das Ergebnis bei Postnummer 124 des 
Visitationsprotokolles zu vermerken .  H o c h e n b ur  g e r  m .  p. 

(En1 halten im Justiz-'.\l in.-Vero;dg.-ll l .  vom 3 1 .  ];'inner 1 9 1 -', Stück I I .) 

Kleine Mittei l ungen. 
Gemeinschaftliches oder Gemeindeeigentum. Wie unklar und ver· Worren die Eigentumsverhältnisse in . manchen Gemeinden Niederösterreichs und wohl auch darüber hinaus noch sind, zeigt , folgender Fal l : . 

· 
r . Die Ge.meinde Unter-Olberndorf, Bezirkshauptmannschaft Korneuburg, . Niederöster
G
etch, _ besitzt, und zwar laut Grundbuch .Wolkersdorf, verschiedene Grundparzellen als 

t
en:iemdegut (Kommunalgut), wovon die Waldparzellen und die Hutweiden den größten les1tz ausweisen. Von den Waldparzellen. un'd H�tw�iden nehmen nun seit .vielen Jahren 

30 Gemeindemitglieder (Bauern) das alleinige Besitz- und Benützuogsrecht in Anspruch, 
\�ährend ungefähr 80 Gemeindebewohner (Kleinbauern und Häusler) d..avon aus.geschlossen �tnd .  Nun ist aber - und das ist zttr Beurteilung dieses Falles sehr wichtig - weder · 
in den . ueueren noch 1iltesten G rundbüchern bei den der· Gemeinde Unter-Olberndod · gel�örigen Grundparzellen ein Servituts· oder Stiftttngsrecht vorgemerkt. Auch ist bei den I arzellen jener 30 Häuser, deren Besitzer das Besitz- und Nutzungsrecht widerrechtlich in Anspruch nehmen, weder ein solches Nutzungsrecht , noch überlrnupt ein Servititt vorgemerkt. 

Die Verhältnisse scheinen sich folgendermaßen entwickelt  zu haben : Nach älteren Urkunden dürfte das ehemalige Bistum Passau einen Teil ihres hei der Gemeinde Unter
Olberndorf gelegenen Besitzes dieser Gemeinde geschenkweise überlasse!) · haben. Die damaligen Ortsinsassen , Li;lso die Vorfahren de'r heut igen d O » ,  haben das Erträgnis des 
neuen Gemeindebesitzes unter sich verteilt, sie schufen das sogenannte. N.achbarnrecht, Wo?urch jedem neu hinzukommenden Gemeindebewohner jede Mitbeniitzung dieses Ge-meindebesitzes verwehrt wurde . 

· 
Jedenfalls steht auf Grund von Urkunden und Grundbüchern test ,  daß der Grundbesitz djeser· Gemeinde n ie gemeinschaftliches, sondern immer Ge�einde· und Kommunal· �ut .gewesen ist. Jetzt kommt aber das Merkwürdige. Während einersei�s_ )e.i �en oben e�.etchneten Parzellen das Besitz- und IJenützuogsrecht nur von.-cifiigen wenigen aus· g

b
e�bt wird und die große Ma1'orität der Gemeindeangehörigen davon ausgeschlossen leibt „ · G db · h ' mussen alle Steuern und Abgaben die aus diesem run es1tz erwac sen , von 

. der Gemeinde, also im Umlagewege von �ilmtlichen Gemeindebewohnern bezahlt w.erden. . Von jeher zahlt somit die Gemeinde für ihren Grundbesitz aus dem kommunalen �äcket die Steuer und . wird selbst aus der . erst seit neuerer Zeit .entstandenen Wald· 
s
W

teuergebühr - per Haus 4 Kronen in Summa 1 20 Kronen - die auf die gesamten ald . · ' · 
, Re!!tbp3rzellen _e Q tfallende Steuerquote nicht gedeckt, so daß abermals der entfallende· etrag aus dem Gemeindesäckel beglichen wird . 


